
„Überlege einmal, bevor du gibst, zweimal, bevor du annimmst, und tausendmal, bevor du verlangst.“ 
 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), österreichische Erzählerin, Autorin, Aphoristikerin 

„Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“ 
 

John Ruskin (1819-1900), englischer Schriftsteller 
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1 Gesetz zur Erhöhung des Grundfreibetrags, Kinderfreibetrags, 
Kindergeldes und zum Abbau der kalten Progression in Kraft 

Der Bundesrat stimmte am 10.7.2015 dem Gesetz zur Anpassung von Familienleistungen und zum Abbau 
der kalten Progression zu. Damit wird die in den Jahren 2014 und 2015 entstandene kalte Progression 
abgebaut und der Kinderfreibetrag, das Kindergeld, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und der 
Kinderzuschlag für Geringverdiener angehoben. Im Einzelnen sieht das Gesetz die folgenden Anpassungen 
vor: 

    

     BisherBisherBisherBisher 2015201520152015 2016201620162016 

KinderfreibetragKinderfreibetragKinderfreibetragKinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

KindergeldKindergeldKindergeldKindergeld für das 1. und 2. Kind 184 € 188 € 190 € 

für das 3. Kind 190 € 194 € 196 € 

für jedes weitere Kind 215 € 219 € 221 € 

Entlastungsbetrag für AlleineEntlastungsbetrag für AlleineEntlastungsbetrag für AlleineEntlastungsbetrag für Alleinerrrrziehendeziehendeziehendeziehende 1.308 € 1.908 € 1.908 € 

für jedes weitere Kind  240 € 240 € 

UnterhUnterhUnterhUnterhaltshöchstbetragaltshöchstbetragaltshöchstbetragaltshöchstbetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

GrundfreibetragGrundfreibetragGrundfreibetragGrundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

 

• Kindergeld: Das höhere Kindergeld soll ab September 2015 ausgezahlt werden. Für die 
zurückliegenden Monate ab Januar 2015 wird die Nachzahlung spätestens ab Oktober 2015 
zusammen in einem Betrag erfolgen. Das höhere Kindergeld wird automatisch gezahlt. Ein 
besonderer Antrag ist nicht erforderlich. 

• Kinderzuschlag für Geringverdiener: Anhebung zum 1.7.2016 um 20 € auf max. 160 € monatlich 
(vorher max. 140 € monatlich). Der Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die zwar ihren eigenen 
finanziellen Bedarf durch Erwerbseinkommen bestreiten können, aber nicht über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken. 

• Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der für das zweite und weitere Kind(er) zu 
berücksichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 € kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
2015 geltend gemacht werden. Hierzu ist ein entsprechender Antrag beim Wohnsitzfinanzamt zu 
stellen. 

• Unterhaltshöchstbetrag: Die Erhöhung entspricht der Anhebung des Grundfreibetrags und führt 
dazu, dass künftig höhere Unterhaltsleistungen steuerlich berücksichtigt werden können. 

• Abbau der kalten Progression: Durch die Anhebung des Grundfreibetrags und die Anpassung der 
Eckwerte des Steuertarifs soll ein Ausgleich der 2014 und 2015 entstandenen kalten Progression 
erreicht werden. Dafür wird der Grundfreibetrag rückwirkend zum 1.1.2015 erhöht. Gleichzeitig 
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werden die Eckwerte ab 1.1.2016 um die kumulierte Inflationsrate der Jahre 2014 und 2015 in 
Höhe von 1,48 % angehoben. Die durch die Anhebung des Grundfreibetrags eintretende 
Entlastung für 2015 wird bei der Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. 
Steuerpflichtige müssen nicht aktiv werden, um in den Genuss der – bescheidenen – Entlastungen 
zu kommen. 

2 Bundesrat stimmt Bürokratieentlastungsgesetz zu 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz werden ab 2016 mehr kleine Unternehmen als bisher von 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten befreit. Die entsprechenden Grenzbeträge für Umsatz und 
Gewinn erhöhen sich um jeweils 20 % auf 600.000 bzw. 60.000 €. 

Der individuell zutreffendste Lohnsteuerabzug bei Ehegatten oder Lebenspartnern lässt sich durch die 
Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor erzielen. Um das Faktorverfahren zu vereinfachen und der 2-
jährigen Gültigkeit von Freibeträgen anzupassen, wird es dahingehend verändert, dass ein beantragter 
Faktor nicht mehr nur für ein Kalenderjahr, sondern ebenfalls für bis zu 2 Kalenderjahre gültig ist. 

Damit Arbeitgeber unkompliziert und kurzfristig Arbeitnehmer als Aushilfen beschäftigen können, ist die 
pauschale Erhebung der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns möglich. Die Lohnsteuerpauschalierung 
setzte voraus, dass der tägliche Arbeitslohn durchschnittlich 62 € pro Arbeitstag nicht übersteigt. Als 
Folge der Einführung des Mindestlohns wird die tägliche Verdienstgrenze von 62 € auf 68 € (8,50 € für 8 
Arbeitsstunden) angehoben. Diese Änderung gilt rückwirkend ab 1.1.2015. 

Zzt. müssen alle Kirchensteuerabzugsverpflichteten (Kreditinstitute, Versicherungen, Kapitalgesellschaften, 
Genossenschaften) jährlich darüber informieren, dass ein Abruf des Religionsmerkmals beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfolgt und dass ein Widerspruchsrecht zum Abruf des Kunden bzw. 
Anteilseigners besteht. Mit dem Bürokratieabbaugesetz wird die jährliche Informationspflicht durch eine 
einmalige Information während des Bestehens der Geschäftsbeziehung – rechtzeitig vor Beginn der Regel- 
und Anlassabfrage – ersetzt. Aktiv Interessierte finden die Information darüber hinaus auch weiterhin beim 
BZSt als Daten haltende Stelle. 

Existenzgründer werden durch die Anhebung der Grenzen für Meldepflichten nach verschiedenen 
Wirtschaftsstatistikgesetzen von 500.000 € auf 800.000 € später als bisher in der Wirtschaftsstatistik 
herangezogen. 

Inkrafttreten: Die Änderungen im Einkommensteuergesetz treten am Tag nach der Verkündung des 
Gesetzes in Kraft, die übrigen Regelungen am 1.1.2016. Das betrifft insbesondere die Regelungen zu den 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, weil sich diese auf das jeweilige Kalenderjahr beziehen. Zudem 
wird sichergestellt, dass die Finanzämter keine Mitteilung zur Buchführungspflicht versenden, wenn die 
Umsätze in den Jahren bis 2015 zwar den bisherigen, nicht aber den neuen Schwellenwert übersteigen. 

3 Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen doch 
abzugsfähig? 

Mit seiner Entscheidung vom 2.12.2014 legt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass, auch wenn es sich bei 
vom Steuerpflichtigen geltend gemachten Beratungskosten für Selbstanzeigen um Werbungskosten bei 
seinen Einkünften aus Kapitalvermögen handelt, diese im Streitjahr 2010 nicht mehr als Werbungskosten 
steuerlich angesetzt werden können. Denn mit der Einführung einer Abgeltungsteuer für private 
Kapitalerträge durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat der Gesetzgeber ein umfassendes 
Abzugsverbot für Werbungskosten angeordnet. An der Verfassungsmäßigkeit der Regelung hegte er keine 
Zweifel. 
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Bitte beachten! Gegen diese Entscheidung des BFH ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden, die 
beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unter dem Az. 2 BvR 878/15 anhängig ist. Es wird empfohlen, in 
gleichgelagerten Fällen Einspruch einzulegen und Ruhen des Verfahrens zu beantragen. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine grundsätzliche Festlegung zum Abzug von Werbungskosten 
bei Kapitalvermögen getroffen wird. 

4 Steuerstrafrecht: Hohe Anforderung an die Erkundungspflicht in 
steuerlichen Angele-genheiten 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.12.2014 handeln Steuerpflichtige leichtfertig, 
wenn sie die Sorgfalt außer Acht lassen, zu der sie nach den besonderen Umständen des Einzelfalls und 
ihren persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen verpflichtet und imstande sind, obwohl sich ihnen 
aufdrängen musste, dass dadurch eine Steuerverkürzung eintreten wird. 

Entsprechend muss sich jeder Steuerpflichtige über diejenigen steuerlichen Pflichten informieren, die ihn 
im Rahmen seines Lebenskreises treffen. Dies gilt in besonderem Maße in Bezug auf solche 
steuerrechtlichen Pflichten, die aus der Ausübung eines Gewerbes oder einer freiberuflichen Tätigkeit 
erwachsen. Bei einem Kaufmann sind deshalb jedenfalls bei Rechtsgeschäften, die zu seiner 
kaufmännischen Tätigkeit gehören, höhere Anforderungen an die Erkundigungspflichten zu stellen als bei 
anderen Steuerpflichtigen. In Zweifelsfällen hat er von sachkundiger Seite Rat einzuholen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er die erkannte Steuerpflichtigkeit eines Geschäfts durch eine 
modifizierte Gestaltung des Geschäfts zu vermeiden sucht. Zudem ist es Steuerpflichtigen regelmäßig 
möglich und zumutbar, offene Rechtsfragen nach Aufdeckung des vollständigen und wahren Sachverhalts 
im Besteuerungsverfahren zu klären bzw. durch den steuerlichen Berater klären zu lassen. 

Anmerkung: Mit dem Urteil wird verdeutlicht, dass Steuerpflichtige – und insbesondere Gewerbetreibende 
und Freiberufler – sich nicht wegen vermeintlicher Unkenntnis der steuerlichen Regelungen und dadurch 
verursachten Steuerverkürzung mit strafrechtlicher Relevanz aus der Verantwortung ziehen können. Hier 
gilt: Lassen Sie sich durch uns beraten! 

5 Bundesfinanzhof schränkt Schätzungsmethode des 
„Zeitreihenvergleichs“ ein 

Die Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“ wird von der Finanzverwaltung im Rahmen von 
Außenprüfungen insbesondere bei Gastronomiebetrieben zunehmend häufig angewandt. Dabei handelt es 
sich um eine Verprobungsmethode, bei der die jährlichen Erlöse und Wareneinkäufe des Betriebs in kleine 
Einheiten – regelmäßig in Zeiträume von einer Woche – zerlegt werden. Für jede Woche wird dann der 
Rohgewinnaufschlagsatz (das Verhältnis zwischen Erlösen und Einkäufen) ermittelt. Die Finanzverwaltung 
geht davon aus, dass der höchste Rohgewinnaufschlagsatz, der sich für einen beliebigen Zehn-Wochen-
Zeitraum ergibt, auf das gesamte Jahr anzuwenden ist. Dadurch werden rechnerisch zumeist erhebliche 
Hinzuschätzungen zu den angegebenen Erlösen ausgewiesen. 

Diese Schätzmethode war Gegenstand einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.3.2015. Er 
hat sie nunmehr nur unter folgenden Einschränkungen zugelassen: 

• Die Durchführung eines Zeitreihenvergleichs setzt voraus, dass im Betrieb das Verhältnis zwi-
schen dem Wareneinsatz und den Erlösen im betrachteten Zeitraum weitgehend konstant ist. Es 
darf nicht zu Änderungen in der Betriebsstruktur gekommen sein, die Unsicherheiten im 
Zahlenwerk mit sich bringen. 
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• Bei einer Buchführung, die formell ordnungsgemäß ist oder nur geringfügige formelle Mängel 
aufweist, kann der Nachweis der materiellen Unrichtigkeit grundsätzlich nicht allein aufgrund der 
Ergebnisse eines Zeitreihenvergleichs geführt werden. 

• Ist die Buchführung formell nicht ordnungsgemäß, sind aber materielle Unrichtigkeiten der 
Einnahmenerfassung nicht konkret nachgewiesen, können die Ergebnisse eines 
Zeitreihenvergleichs nur dann einen Anhaltspunkt für die Höhe der erforderlichen Hinzuschätzung 
bilden, wenn andere Schätzungsmethoden, die auf betriebsinternen Daten aufbauen oder in 
anderer Weise die individuellen Verhältnisse des jeweiligen Steuerpflichtigen berücksichtigen, 
nicht sinnvoll einsetzbar sind. Bei verbleibenden Zweifeln können Abschläge geboten sein. 

• Steht bereits aus anderen Gründen fest, dass die Buchführung unrichtig ist und übersteigt die 
Unrichtigkeit eine vom Einzelfall abhängige Bagatellschwelle, können die Ergebnisse eines korrekt 
durchgeführten Zeitreihenvergleichs auch für die Ermittlung der erforderlichen Hinzuschätzung der 
Höhe nach herangezogen werden, sofern sich im Einzelfall keine andere Schätzungsmethode 
aufdrängt, die zu genaueren Ergebnissen führt und mit vertretbarem Aufwand einsetzbar ist. 

Anmerkung: Der BFH stellt sogleich klar, dass bei einem programmierbaren Kassensystem das Fehlen der 
aufbewahrungspflichtigen Betriebsanleitung sowie der Protokolle nachträglicher Programmänderungen 
einen formellen Mangel darstellt, dessen Bedeutung dem Fehlen von Tagesendsummenbons bei einer 
Registrierkasse oder dem Fehlen von Kassenberichten bei einer offenen Ladenkasse gleichsteht und der 
daher grundsätzlich schon für sich genommen zu einer Hinzuschätzung berechtigt. 

6 Weniger Dokumentation beim Mindestlohn 

Seit 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 € auch für Minijobs und in Privathaushalten – nach einer 
Einführungsphase mit Ausnahmen – für alle in Deutschland tätigen Beschäftigten. Ausge-nommen vom 
Mindestlohn sind z. B. Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss, Zeitungszusteller (mit einer 
Übergangsregelung) und Praktikanten, die sog. Pflichtpraktika ausüben. 

Bei Minijobbern, kurzfristig Beschäftigten und in bestimmten Branchen sind Arbeitgeber verpflichtet, 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des 7. auf 
den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 
mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer 
überlässt. 

In der bisherigen Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vom 18.12.2014 wurde bestimmt, dass 
die Dokumentations- und Meldepflichten für Arbeitnehmer, deren verstetigtes regelmäßiges 
Monatsentgelt brutto 2.958 € überschreitet, seit 1.1.2015 nicht gelten. Mit der Verordnung vom 
29.7.2015 wurden die Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer, deren verstetigtes regelmäßiges 
Monatsentgelt brutto 2.000 € überschreitet und der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten 
vollen 12 Monate nachweislich gezahlt hat, aufgehoben. 

Die Aufzeichnungspflichten gelten auch nicht für im Betrieb des Arbeitgebers arbeitende Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitgebers. Das gilt auch – wenn der Arbeitgeber 
eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist – bei vertretungsberechtigten 
Organen der juristischen Person oder eines Mitglieds eines solchen Organs oder eines 
vertretungsberechtigten Gesellschafters der rechtsfähigen Personengesellschaft. Diese Regelungen gelten 
seit dem 1.8.2015. 
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7 Minderungsanspruch bei einem Reisemangel 

Ein Minderungsanspruch bei einem Reisemangel setzt voraus, dass die Reise im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches mangelhaft ist. Dies ist dann der Fall, wenn sie nicht die zugesicherten Eigenschaften hat 
oder wenn sie mit einem Fehler behaftet ist, der ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen 
oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufhebt oder mindert. Dabei kommt dem 
Reiseprospekt oder der Internetbeschreibung des Reiseveranstalters erhebliche Bedeutung für die 
Feststellung des geschuldeten Leistungssolls und damit auch für die Frage, ob die Reise mangelbehaftet 
ist, zu. Gewisse Unannehmlichkeiten und Unzulänglichkeiten, die sich aus dem Massencharakter der 
Pauschalreise ergeben, muss der Reisende allerdings in Kauf nehmen. 

Wird die Nachtruhe ab morgens 8 Uhr durch andere Gäste und das Reinigungspersonal, die auf dem 
gefliesten Boden vor dem Zimmer mit rumpelnden Koffern oder Reinigungswagen vorbeigehen, gestört, 
stellt dies eine Unannehmlichkeit dar, die nicht das Ausmaß eines zur Minderung berechtigenden Mangels 
erreicht. Des Weiteren hat der Reisende hoteleigenen, durch das Unterhaltungsprogramm verursachten 
Lärm grundsätzlich hinzunehmen, wenn im Prospekt auf ein entsprechendes Animationsprogramm oder 
Abendveranstaltungen hingewiesen wird, solange sie nicht über Mitternacht hinausgehen. 

Werden das gebuchte Hotel und die Zimmer in der Internetbeschreibung des Reiseveranstalters als 
klimatisiert bezeichnet und liegen die Temperaturen dort um etwa 24 °C während der Nacht und etwas 
darüber über Tag, rechtfertigt dies eine Minderung. Des Weiteren liegt ein zur Minderung berechtigender 
Reisemangel vor, wenn der Reisende jedenfalls eine Nacht auf stark durchgelegenen Matratzen verbringen 
muss. 

Aufgrund dieser Mängel wurde einem Reisenden eine Minderung des Reisepreises vom Oberlandesgericht 
Düsseldorf (OLG) um 15 % zugesprochen. Eine Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit lehnte das OLG 
jedoch ab. In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass der Anspruch wegen vertaner Urlaubszeit 
voraussetzt, dass die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt ist. Die Reise muss durch die Mängel so 
schwer beeinträchtigt sein, dass die Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls unter 
Berücksichtigung des Urlaubszwecks die Reise ganz oder teilweise als vertan erscheinen lässt. In 
Einzelfällen kann auch eine unter 50 % liegende Minderung für die Annahme einer Urlaubsbeeinträchtigung 
ausreichend sein. Bei einer Minderungsquote von 15 % – wie im entschiedenen Fall – ist hiervon jedoch 
nicht auszugehen. 

8 Schadensersatz bei Überschreitung des Kostenvoranschlags 

In der Regel werden Unternehmer vor der Vergabe eines Auftrags aufgefordert einen Kostenvoranschlag zu 
erstellen. Hier ist zu beachten, dass ein Kostenvoranschlag nicht mit einer Vergütungsvereinbarung 
gleichzusetzen ist. 

Die Abgrenzung zwischen Kostenvoranschlag und Vergütungsvereinbarung ist entlang folgender Kriterien 
vorzunehmen: Ein Kostenvoranschlag i. S. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist eine unverbindliche 
Berechnung der voraussichtlich anfallenden Kosten auf der Grundlage einer fachmännischen gutachtlichen 
Äußerung des Unternehmers zur Kostenfrage, die dem Vertrag zugrunde gelegt worden ist, ohne 
Vertragsbestandteil geworden zu sein. Rechtlich handelt es sich um eine Geschäftsgrundlage des 
Werkvertrages. 

Das BGB enthält für den Fall, dass der Kostenvoranschlag unrichtig ist, eine Sonderregelung der Folgen des 
Wegfalls dieser Geschäftsgrundlage. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer keine Gewähr für die 
Richtigkeit des Kostenvoranschlags übernommen hat. Durch eine solche Richtigkeitsgarantie wird der 
garantierte Preis nämlich Vertragsinhalt. So liegt es im Bereich des Fest- oder Pauschalpreises, bei dem 
sich die Parteien bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf einen endgültigen Preis verständigt 
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haben und der Unternehmer deshalb für einen bestimmten Preis einzustehen hat. Bei einem 
Kostenanschlag ohne Gewähr ist der Unternehmer dagegen nicht an den veranschlagten Kostenbetrag 
gebunden. Übersteigen die für die Herstellung des Werkes tatsächlich entstehenden Kosten den 
Kostenvoranschlag, so schuldet der Besteller dem Unternehmer prinzipiell eine Vergütung, die den 
tatsächlich erbrachten Leistungen entspricht. 

Im Falle einer Überschreitung des Kostenvoranschlags hat der Auftragnehmer dieses dem Auftraggeber 
mitzuteilen. Hat ein Unternehmer schuldhaft einen unrichtigen Kostenvoranschlag aufgestellt, so kann der 
Besteller von ihm je nach Lage des Einzelfalls entweder Schadenersatz wegen Verletzung vorvertraglicher 
Pflichten aufgrund schuldhaft fehlerhafter Kostenermittlung oder wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
bei vermeidbarer Verursachung von Mehrkosten bzw. schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht 
verlangen. Der Auftraggeber hat allerdings keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn die 
Kostensteigerung für ihn erkennbar ist. 

9 Unwirksame Entgeltklausel für Buchungen bei der Führung von 
Geschäftsgirokonten 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall aus der Praxis verlangte ein Kaufmann von 
einer Bank seiner Meinung nach unberechtigt abgerechnete Buchungspostenentgelte in Höhe von ca. 
77.600 € zurück. Er ist auf dem Gebiet der Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen (ca. 
25.000) tätig und übernimmt dabei auch das Beitragsinkasso im Auftrag des jeweiligen Versicherers. 
Dabei kommt es häufig zu einer Rückbelastung von Lastschriften, wofür die Bank auf der Grundlage ihrer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Preis- und Leistungsverzeichnisses – neben den 
Fremdgebühren und einem mit dem Kunden gesondert vereinbarten Entgelt für die Bearbeitung der Rück-
lastschriften – ein „Buchungspostenentgelt“ („Preis pro Buchungsposten“) in Höhe von 0,32 € erhebt. 

Der BGH hat diese Klausel für unwirksam erklärt und gab dem Kaufmann recht. Bereits im Januar 2015 
hatte er für Privatkunden entschieden, dass nicht jedwede Buchung berechnet werden darf. Mit ihrem 
Urteil vom 28.7.2015 stellten die Richter nun klar, dass auch bei Konten von Geschäftskunden nicht jede 
Buchung berechnet werden darf. 

10 Betriebskostenabrechnung – Schätzung von Verbrauchswerten 

Für die formelle Ordnungsmäßigkeit einer Betriebskostenabrechnung ist es ohne Bedeutung, ob die dort für 
den jeweiligen Mieter angesetzten Kosten auf abgelesenen Messwerten oder einer Schätzung beruhen 
und ob eine eventuell vom Vermieter vorgenommene Schätzung den Anforderungen der 
Heizkostenverordnung entspricht. Einer Erläuterung der angesetzten Kosten bedarf es nicht. So entschied 
der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 12.11.2014. 

Diesem Urteil lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Laut Mietvertrag war ein Mieter zu monatli-chen 
Betriebskostenvorauszahlungen verpflichtet. Er errechnete für den Zeitraum 1.8.2010 bis 31.7.2011 ein 
Betriebskostenguthaben zu seinen Gunsten in Höhe von ca. 490 €, dessen Rückzahlung er von seinem 
Vermieter verlangte. Der Vermieter rechnete über die den genannten Zeitraum betreffenden 
Betriebskosten seinerseits am 12.7.2012 ab. Diese Abrechnung weist einen Saldo zu seinen Gunsten in 
Höhe von ca. 1.050 € aus, dessen Ausgleich er von dem Mieter verlangt. Der Mieter ist der Auffassung, 
dass die Abrechnung nicht den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung 
entspricht, weil er nicht in der Lage sei, die Abrechnung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 

Der BGH  führte in seiner Begründung aus, dass für die Beurteilung, ob die Abrechnung den Anforderungen 
einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung entspricht, unerheblich ist, dass die angegebenen 
Verbrauchswerte auf Schätzungen beruhten. 
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11 Außerordentliche Kündigung – Nutzung dienstlicher Ressourcen 

Ein Grund zur fristlosen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kann darin liegen, dass ein Arbeitnehmer 
privat beschaffte Bild- oder Tonträger während der Arbeitszeit unter Verwendung seines dienstlichen 
Computers unbefugt und zum eigenen oder kollegialen Gebrauch auf dienstliche „DVD-“ bzw. „CD-
Rohlinge“ kopiert. Das gilt unabhängig davon, ob darin zugleich ein strafbewehrter Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz liegt. 

Diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer 
nahm die Funktion des „IT-Verantwortlichen“ bei einem Oberlandesgericht wahr. Zu seinen Aufgaben 
gehörte u. a. die Verwaltung des „ADV-Depots“. Mit ihr war die Bestellung des für die Datenverarbeitung 
benötigten Zubehörs – etwa von Datensicherungsbändern, CDs und DVDs – verbunden. Bei einer Mitte 
März 2013 erfolgten Geschäftsprüfung wurden auf den Festplatten eines vom Arbeitnehmer genutzten 
Rechners mehr als 6.400 E-Book-, Bild-, Audio- und Videodateien vorgefunden. Ferner stellte sich heraus, 
dass in der Zeit von Oktober 2010 bis März 2013 über 1.100 DVDs bearbeitet worden waren. Im gleichen 
Zeitraum waren etwa gleich viele DVD-Rohlinge vonseiten des Gerichts bestellt und geliefert worden. Der 
Arbeitnehmer ließ sich im Verlauf der Ermittlungen dahin ein, alles, was auf dem Rechner bezüglich der 
DVDs sei, habe er „gemacht“. Er habe für andere Mitarbeiter „natürlich auch kopiert“. Die Äußerungen 
nahm er einige Tage später „ausdrücklich zurück“. Am 18.4.2013 erhielt er die außerordentliche fristlose, 
mit Schreiben vom 13.5.2013 hilfsweise die ordentliche Kündigung. Die Vorinstanzen haben der 
Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers stattgegeben. 

Die Richter des BAG entschieden jedoch, dass eine (fristlose) Kündigung auch dann in Betracht kommt, 
wenn der Arbeitnehmer nicht alle fraglichen Handlungen selbst vorgenommen, sondern dabei mit anderen 
Bediensteten zusammengewirkt oder das Herstellen von „Raubkopien“ durch diese bewusst ermöglicht 
hat. Aus dem Umstand, dass es ihm erlaubt gewesen sein mag, seinen dienstlichen Rechner für 
bestimmte andere private Zwecke zu nutzen, konnte er nicht schließen, ihm seien die behaupteten Kopier- 
und Brennvorgänge gestattet. 

12 Altersdiskriminierende Kündigung im Kleinbetrieb 

Ist bei einer Kündigung gegenüber einer Arbeitnehmerin aufgrund von ihr vorgetragener Indizien eine 
unmittelbare Benachteiligung wegen des Lebensalters zu vermuten und gelingt es dem Arbeitgeber nicht, 
diese Vermutung zu widerlegen, ist die Kündigung auch im Kleinbetrieb unwirksam. 

Eine am 20.1.1950 geborene Arzthelferin war in einer Gemeinschaftspraxis seit dem 16.12.1991 
beschäftigt. In der Praxis waren im Jahr 2013 noch 4 jüngere Arbeitnehmerinnen tätig. Die 1950 geborene 
Helferin war zuletzt überwiegend im Labor eingesetzt. Der Arbeitgeber kündigte ihr Arbeitsverhältnis mit 
Schreiben vom 24.5.2013 zum 31.12.2013 wegen Veränderungen im Laborbereich, welche eine 
Umstrukturierung der Praxis erforderten. Dabei führte er an, dass die ältere der Helferinnen „inzwischen 
pensionsberechtigt“ sei. Den anderen Beschäftigten wurde nicht gekündigt. 

Die Arbeitnehmerin wendete sich gegen die Wirksamkeit der Kündigung und verlangt eine Entschädigung 
wegen Altersdiskriminierung. Das Kündigungsschreiben lasse eine Benachteiligung wegen ihres Alters 
vermuten. Nach Darstellung des Arbeitgebers sollte die Kündigung lediglich freundlich und verbindlich 
formuliert werden. Die Kündigung war wegen eines zu erwartenden Entfalls von 70 bis 80 % der 
abrechenbaren Laborleistungen erfolgt. Im Übrigen war die gekündigte Helferin nicht mit den übrigen 
Arzthelferinnen vergleichbar, weil sie schlechter qualifiziert sei, so der Arbeitgeber. Deshalb sei ihr 
gekündigt worden. 



 

MANDANTENINFO JUL/AUG 2015 • SEITE 10 VON 18 

Die Kündigung verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
und ist deshalb unwirksam. Der Arbeitgeber hat keinen ausreichenden Beweis dafür angeboten, dass die 
wegen der Erwähnung der „Pensionsberechtigung“ zu vermutende Altersdiskriminierung nicht vorliegt. 

13 Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit 1.8.2015 

In der Düsseldorfer Tabelle werden in Abstimmung mit den Oberlandesgerichten und dem deutschen 
Familiengerichtstag Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.8.2015 
wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht. 
Die Regelsätze betragen nun: 

• 328 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

• 376 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

• 440 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 504 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

Die gesamte Tabelle befindet sich als PDF-Datei auf der Internet-Seite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Aktuelles. 

14 Einführung von E-Kennzeichen:  

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 10.7.2015 einer Verordnung zur Einführung von Sonderrechten für 
Elektrofahrzeuge zugestimmt. Sie soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 

Die Verordnung ermächtigt die Kommunen, Sonderrechte für Elektrofahrzeuge einzuführen, die besonders 
schadstoffarm sind. So können Gemeinden künftig Elektromobilen erlauben, die Busspur zu benutzen. Sie 
dürfen Parkplätze mit Ladesäulen reservieren, Elektromobile von der Parkgebühr befreien und Ausnahmen 
von Zu- und Durchfahrtbeschränkungen zulassen. Voraussetzung für die Sonderrechte ist, dass die 
Fahrzeuge mit einem „E“ auf dem Kennzeichen ausgestattet sind. 

 

15 Terminsache: Freistellungsaufträge ohne Steueridentifikationsnummer 
verlieren ihre Gültigkeit 

Seit dem 1.1.2011 können Freistellungsaufträge nur unter Angabe der Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID-Nr.) des Auftraggebers und ggf. seines Ehepartners geändert bzw. neu erteilt werden. Dies gilt 
für die Meldezeiträume bis 2015 nur soweit diese vorliegt. 

Ab 1.1.2016 verlieren alle Freistellungsaufträge ohne Steuer-ID-Nr. ihre Gültigkeit. Bei der Übermittlung ist 
ab dann im Datensatz jeweils die im wirksamen Freistellungsauftrag vermerkte Steuer-ID-Nr. des Kunden 
anzugeben. 

Freistellungsaufträge, die vor dem 1.1.2011 gestellt worden sind und ab dem 1.1.2016 wegen fehlender 
Steuer-ID-Nr. ihre Gültigkeit verlieren, brauchen nicht mit dem nunmehr amtlichen Vordruck neu beantragt 
werden. Für die Freistellungsaufträge ist vielmehr die Nummer in einer geeigneten Form dem Institut 
mitzuteilen. 

Anmerkung: Wenn Sie bei mehreren Kreditinstituten Konten und Depots führen, können Sie den 
Sparerpauschbetrag (801 € Alleinstehende bzw. 1.602 € Verheiratete) aufteilen und die Teilbeträge auf 
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die Freistellungsaufträge den einzelnen Banken zuweisen. In diesem Zusammenhang sollten alle 
Freistellungsaufträge überprüft und ergänzt werden. 

16 Verteilung der Kosten für „außergewöhnliche Belastung“ auf mehrere 
Jahre 

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere 
Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, 
gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastung) 
erwachsen. Außergewöhnliche Belastungen sind grundsätzlich in dem Jahr steuerlich zu berücksichtigen, 
in dem die Aufwendungen geleistet worden sind. 

Das Finanzgerichts Saarland (FG) entschied mit Urteil vom 6.8.2013 aber, dass solche Aufwendungen auf 
mehrere Jahre verteilt und damit auch steuerlich wirkungsvoller angesetzt werden können. Hohe 
außergewöhnliche Belastungen würden vielfach steuerlich wirkungslos bleiben, wenn ihnen keine 
entsprechenden Einkünfte gegenüberstehen. 

In dem vom FG entschiedenen Fall baute ein schwerbehinderter Steuerpflichtiger sein Haus 
behindertengerecht um. Die Umbaukosten betrugen rund 135.000 €. Das FG ließ im entschiedenen Fall 
eine Verteilung auf 5 Jahre zu. Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde zugelassen, von diesem 
jedoch wegen Verschuldens des Finanzamtes verworfen, da sie nicht innerhalb der Revisionsfrist eingelegt 
wurde. 

Nunmehr hat das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 23.4.2015 in einem ähnlich gelagerten 
Fall eine Verteilung der aufgewandten außergewöhnlichen Belastung aus Billigkeitsgründen auf mehrere 
Veranlagungszeiträume verneint. 

Anmerkung: Die Revision zum BFH (Az. VI R 36/15) wurde auch hier zugelassen. Es empfiehlt sich in 
ähnlich gelagerten Fällen beim Finanzamt eine entsprechende Billigkeitsmaßnahme zu beantragen, gegen 
die zu erwartende Ablehnung Einspruch einzulegen und in Hinblick auf die anhängige Revision Ruhen des 
Verfahrens zu beantragen. 

17 Kosten für eine Abschiedsfeier/Dienstjubiläum steuerlich abzugsfähig? 

In seinem Urteil vom 29.5.2015 hat das Finanzgericht Münster (FG) entschieden, dass Aufwendungen für 
eine Abschiedsfeier, die ein Arbeitnehmer anlässlich eines Arbeitgeberwechsels veranstaltet, als 
Werbungskosten steuerlich abzugsfähig sein können, wenn bestimmte Parameter eingehalten werden. 

Im entschiedenen Fall ließ das FG den Werbungskostenabzug in vollem Umfang zu, weil die Aufwendungen 
für die Abschiedsfeier durch die berufliche Tätigkeit veranlasst waren. Der Anlass der Feier, der 
Arbeitgeberwechsel, sei rein beruflicher Natur gewesen. Sämtliche Gäste stammten aus dem beruflichen 
Umfeld. Die ganz überwiegende Zahl der Gäste wurde auch ohne Ehe- bzw. Lebenspartner eingeladen. 
Außerdem wurde der bisherige Arbeitgeber in die Organisation der Feier eingebunden, indem er die 
Gästeliste mit diesem abstimmte und sein bisheriges Sekretariat ihn bei der Organisation der 
Anmeldungen unterstützte. Auch die Höhe der Kosten der Feier von ca. 50 € pro Person befand das FG als 
angemessen. 

Anders sah das das FG Niedersachsen in seiner Entscheidung vom 3.12.2014. Danach sind 
Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Ausrichtung einer – ausschließlich 
von ihm selbst veranlassten und organisierten – Feier anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums 
entstanden sind, nicht als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit abziehbar.  
Ein Dienstjubiläum stellt i. d. R. ein persönliches Ereignis dar. 
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Im entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums eingeladen. 
Er ist als Gastgeber aufgetreten und hat die Gästeliste bestimmt. Bei den Gästen handelte es sich 
ausschließlich um Kollegen. Die Feierlichkeit fand im Sozialraum statt. 

Anmerkung: Ein starkes Indiz für die berufliche Veranlassung der Feier – und damit die Anerkennung der 
Bewirtungskosten als Werbungskosten – kann vorliegen, wenn der Arbeitgeber die Veranstaltung ohne 
Mitspracherecht des betroffenen Beschäftigten organisiert und ausrichtet; wenn er also die Gästeliste 
bestimmt und sich an den Kosten der Jubiläumsfeier beteiligt. Um jedoch steuerliche Nachteile zu 
vermeiden, Sollten Sie sich von uns vor solchen Veranstaltungen steuerlichen Rat einholen! 

18 Aufzeichnungen eines Diktiergeräts als Fahrtenbuch 

Wieder einmal musste sich ein Finanzgericht (FG) – hier das FG Köln – mit der Frage befassen, wann ein 
„ordnungsgemäßes Fahrtenbuch“ steuerlich anzuerkennen ist. Im entschiedenen Fall ging es um die 
mündliche Aufnahme auf ein Diktiergerät und anschließende Aufzeichnung in eine Excel-Tabelle. 

Dazu äußerte sich das FG wie folgt: Aus dem Wortlaut und aus dem Sinn und Zweck der Regelung im 
Einkommensteuergesetz folgt, dass die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der 
Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar sein 
müssen. 

Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt worden ist. Die vom 
Steuerpflichtigen besprochenen Kassetten stellen aus nachfolgenden Gründen kein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch dar: 

• Sie sind, wenn auch unter Umständen mit Schwierigkeiten verbunden, jederzeit änderbar. Die 
heutigen technischen Möglichkeiten erlauben es, Bänder zu verändern, ohne dass ein Bruch 
erkennbar ist. 

• Außerdem kann jedes einzelne Band komplett neu besprochen werden. 

• Die Bänder sind nicht gegen Verlust gesichert. 

• Hat der Steuerpflichtige versehentlich während der Fahrt ein Band gelöscht und es neu 
besprochen, ist dies nicht feststellbar. 

• Es ist nicht mit vertretbarem Aufwand überprüfbar, ob die Bänder „eins zu eins“ in die Excel-
Tabellen übertragen wurden. 

Anmerkung: Das FG ließ die Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung der Frage zu, 
welche Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch unter Berücksichtigung der technischen 
Entwicklung in den letzten Jahren zu stellen sind. 

19 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen - Änderung der 
Rechtsprechung 

Nach den Regelungen durch das Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetz sind Aufwendungen für die 
Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) seit 2013 vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es 
handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 
verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu 
können. 
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In seiner Entscheidung vom 12.5.2011 nahm der Bundesfinanzhof (BFH) die Unausweichlichkeit von 
Zivilprozesskosten unter der Voraussetzung an, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint und qualifizierte diese als außergewöhnliche 
Belastung. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass streitige Ansprüche wegen des 
staatlichen Gewaltmonopols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren sind. Damit 
entstünden Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen 
zwangsläufig. 

Mit seiner Entscheidung vom 18.6.2015 ändert der BFH seine Rechtsprechung. Kosten eines 
Zivilprozesses stellen demnach im Allgemeinen keine außergewöhnlichen Belastungen dar. Etwas anderes 
gilt ausnahmsweise, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich 
oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. 

Anmerkung:  Damit entspricht der BFH dem ab 2013 geltenden gesetzlichen Abzugsverbot. Zu einer 
Definition des Begriffs der Existenzgefährdung konnte sich der BFH nicht durchringen. Damit bleibt die 
gesetzliche Regelung unpräzisiert. 

20 Kundenzahlungen auf das private Bankkonto des beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführers 

Kundenzahlungen auf ein privates Bankkonto des beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers einer 
GmbH sind als verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) zu erfassen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 21.10.2014 entschieden. 

Eine vGA liegt immer dann vor, wenn die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der 
gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil im Sinne einer bei ihr eintretenden 
Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) zuwendet, diese Zuwendung ihren Anlass oder 
zumindest ihre Mitveranlassung im Gesellschaftsverhältnis hat und in keinem Zusammenhang mit einer 
offenen Ausschüttung steht. Das ist in der Regel der Fall, wenn ein gewissenhafter Geschäftsführer diesen 
Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte. 

Mit dem Eingang der Zahlungen auf dem Privatkonto des Gesellschafter-Geschäftsführers hat dieser die 
Verfügungsgewalt über die Beträge und damit einen Vermögensvorteil zulasten der GmbH erlangt. 

Allein aus dem Umstand, dass der Steuerpflichtige als beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der 
GmbH mit den eingegangenen Beträgen auch Verbindlichkeiten der GmbH gegenüber Dritten getilgt hat, 
kann nicht auf eine entsprechende klar und eindeutig im Voraus getroffene Vereinbarung geschlossen 
werden. 

21 Schlechtere ertragsteuerliche Einstufung von Blockheizkraftwerken 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder teilen mit Schreiben vom 17.7.2015 mit, dass sie 
nunmehr Blockheizkraftwerke (BHKW) entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung wie ein 
wesentliches Bestandteil des Gebäudes statt wie zuvor als selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut 
behandeln werden. Dies hat zur Folge, dass sie zwar weiterhin der linearen Abschreibung unterliegen, 
allerdings gilt die für Gebäude betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die durchschnittliche 
Lebensdauer eines BHKWs ist i. d. R. jedoch deutlich niedriger. Muss das BHKW ausgetauscht werden, ist 
der anfallende Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe steuerlich absetzbar. 

Die alte Verwaltungsauffassung stufte die BHKW als selbstständige, vom Gebäude losgelöste bewegliche 
Wirtschaftsgüter ein und erlaubte für Abschreibungszwecke eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 
10 Jahren zugrunde zu legen. 
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Diese Einstufung hat auch Auswirkungen auf die die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags und 
der Investitionszulage. Mangels Klassifizierung als abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des 
Anlagevermögens sind diese nicht mehr möglich. 

Anmerkung: Für alle vor dem 31.12.2015 angeschafften, hergestellten oder verbindlich bestellten BHKW 
wird Vertrauensschutz gewährt. Für solche Anlagen besteht ein Wahlrecht zwischen neuer und alter 
Verwaltungsauffassung. Das Wahlrecht ist spätestens für den Veranlagungszeitraum 2015 auszuüben. 

22 Umlagesätze für Minijobber geändert 

Minijobber haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf finanzielle Absicherung bei 
Mutterschaft. Diese finanzielle Belastung der Arbeitgeber wird durch ein Ausgleichsverfahren (teilweise) 
ausgeglichen. Zur Finanzierung zahlen Arbeitgeber auch für Minijobber die U1 für Aufwendungen bei 
Krankheit und die U2 für Aufwendungen bei Mutterschaft. 

Die Umlagesätze für Minijobber haben sich zum 1.9.2015 geändert; die neuen Werte gelten ab diesem 
Tag. So beträgt die U1 1,00 % (bis 31.8.2015: 0,70 %) und die U2 0,30 % (bis 31.8.2015: 0,24 %). 

XFlugverspätung aufgrund außergewöhnlichen Umstandes 

Nach der Fluggastrechteverordnung (FluggastrechteVO) haben Reisende unter bestimmten 
Voraussetzungen Anspruch auf Ausgleichszahlung gegenüber dem Luftfahrtunternehmen, wenn sich der 
Flug verspätet oder annulliert wird. 

• 250 € bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km oder weniger, 

• 400 € bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1500 km und 
bei allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 km und 3500 km, 

• 600 € bei allen nicht unter die o. g. Punkte fallenden Flügen. 

Das Luftfahrtunternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen zu leis-ten, wenn es 
nachweisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. 

Eine große Verspätung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück und befreit damit von der 
Verpflichtung zu einer Ausgleichsleistung, wenn sie durch dem Luftverkehrsunternehmen in der gegebenen 
Situation (hier: nach Startabbruch infolge Vogelschlags) mögliche und zumutbare Maßnahmen nicht 
vermieden werden konnte. 

Das Luftverkehrsunternehmen muss Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der konkreten Maßnahmen 
darlegen, die es nach dem Eintritt des Ereignisses getroffen hat, um den Flug so bald wie möglich 
durchzuführen. 

Die FluggastrechteVO begründet jedoch keine Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, ohne konkreten 
Anlass Vorkehrungen wie etwa das Vorhalten von Ersatzflugzeugen zu treffen, um den Folgen 
außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können. 

23 Widerrufsrecht bei Heizölbestellung 

Ein Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, u. a. nicht bei Fernabsatzverträgen, die 
die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren 
Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die 
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Dies betrifft insbesondere Dienstleistungen im 
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Zusammenhang mit Aktien und Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 
ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden. 

Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob dies auch für Heizölbestellungen zutrifft. Er kam in seinem 
Urteil vom 17.6.2015 zu dem Entschluss, dass bei den o. g. Verträgen der spekulative Charakter den Kern 
des Geschäfts ausmacht. Einen solchen spekulativen Kern weist der Ankauf von Heizöl durch den 
Verbraucher jedoch nicht auf. Das Geschäft dient dem Verbraucher nicht dazu, durch Weiterveräußerung 
einen finanziellen Gewinn zu erzielen, sondern richtet sich typischerweise auf Eigenversorgung durch 
Endverbrauch der Ware. 

Anmerkung: Wichtig ist, dass das Heizöl sich noch nicht im Tank des Bestellers befindet und die Bestellung 
über Fernkommunikationsmittel (Telefon, Fax, E-Mail) erfolgt ist. 

24 Mithaftung des Ehegatten für Zins- und Tilgungszahlungen des anderen 
Ehepartners 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Ausgleichsanspruch des Darlehensnehmers 
gegen den anderen Ehegatten auch dann bestehen, wenn die Ehegatten nicht Gesamtschuldner eines 
Darlehens sind, sondern ein Ehegatte im Interesse auch des anderen ein Darlehen aufgenommen hat. 

Die Ausgleichsverpflichtung ergibt sich dann aus einer entsprechenden konkludenten Vereinbarung der 
Ehegatten über die Gestaltung des Innenausgleichs. Wenn ein Mitglied einer Bruchteilsgemeinschaft 
Aufwendungen zur Finanzierung des gemeinschaftlichen Gegenstandes gemacht hat, entspricht es im 
Zweifel dem Willen der Beteiligten, dass der Vorleistende einen anteiligen Erstattungsanspruch gegen die 
übrigen Teilhaber hat. 

So haften die Ehegatten auch in diesem Fall im Innenverhältnis grundsätzlich zu gleichen Anteilen, wenn 
sich nicht aus Gesetz, einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung, Inhalt und Zweck des 
Rechtsverhältnisses oder aus der besonderen Gestaltung des tatsächlichen Geschehens etwas anderes 
ergibt. 

Anmerkung: Während intakter Ehe kann die grundsätzlich hälftige Beteiligung der Miteigentümer an den 
Belastungen von der ehelichen Lebensgemeinschaft in der Weise überlagert werden, dass sich im 
Innenverhältnis zwischen den Ehegatten eine andere Aufteilung ergibt. Mit dem Scheitern der Ehe entfällt 
in der Regel der Grund für eine von der hälftigen Ausgleichsregel abweichende Gestaltung. Denn nach 
Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft besteht für einen Ehegatten im Zweifel kein Anlass mehr, 
dem anderen eine weitere Vermögensmehrung zukommen zu lassen. 

Das bedeutet indessen noch nicht, dass damit ohne Weiteres wieder eine hälftige Ausgleichsregelung zum 
Tragen kommt. Es ist vielmehr danach zu fragen, ob an die Stelle derjenigen Rechtsbeziehungen, die durch 
die Besonderheiten der ehelichen Lebensgemeinschaft geprägt waren, eine andere rechtliche oder 
tatsächliche Ausgestaltung der Verhältnisse tritt, die in ähnlicher Weise wie zuvor Einfluss auf das 
Ausgleichsverhältnis nehmen kann. Denkbar sind nämlich auch andere Umstände, die als anderweitige 
Bestimmung einem hälftigen Ausgleichsanspruch eines Ehegatten nach einem Scheitern der Ehe 
entgegenstehen können. 

25 Umkleide- und Waschzeiten als Arbeitszeit? 

In einem Fall aus der Praxis stritten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verpflichtung zur 
Vergütung von Umkleide- und Waschzeiten. Der für das Arbeitsverhältnis gültige Tarifvertrag schreibt vor, 
dass die Dienstkleidung nur im Dienst getragen werden darf. Daneben besteht bei dem Unternehmen eine 
Betriebsvereinbarung, die vorschreibt, dass die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung während der 
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Arbeitszeit zu tragen und die private Nutzung zu unterlassen ist. Die mit dem Firmenlogo versehene 
Arbeitskleidung wird vom Unternehmen im Betrieb zur Verfügung gestellt und dort auch gewaschen. 

Der Arbeitnehmer ist der Ansicht, das An- und Ablegen der Dienstkleidung gehört zur 
vergütungspflichtigen Arbeitszeit. Nach seinen Angaben beträgt die Umkleidezeit vor und nach der Arbeit 
jeweils fünf Minuten. Bei Arbeitsende wird der Umkleidevorgang durch das Duschen unterbrochen, 
weshalb am Arbeitsende insgesamt 15 Minuten anzusetzen sind. 

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf haben darauf hingewiesen, dass zwischen den 
Umkleidezeiten und den Zeiten zum Duschen zu differenzieren ist. Zu den Umkleidezeiten liegt gesicherte 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor. Diese sind zu vergüten, wenn das Umziehen fremdnützig 
im Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Dies setzt voraus, dass die Dienstkleidung während der Arbeitszeit 
aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers zu tragen und die private Nutzung ausgeschlossen ist. Zur Frage 
von Waschzeiten liegt keine gesicherte höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Maßgeblich kann sein, ob 
das Duschen fremdnützig ist. Möglicherweise zu vergüten sind Waschzeiten, die hygienisch zwingend 
notwendig sind. 

Vor diesem Hintergrund haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer verständigt, die Umkleidezeiten (je 5 
Minuten zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende) zu vergüten, nicht hingegen die Zeit für das Duschen (10 
Minuten am Arbeitsende). Dieser Vergleich wurde von beiden Seiten nicht widerrufen und hat somit 
Bestand. 

26 „Spätehenklausel“ – Diskriminierung wegen des Alters 

Das Bundesarbeitsgericht hatte zu entscheiden, ob eine verwendete sog. „Spätehenklausel“ eine 
Diskriminierung wegen des Alters darstellt. In dem Fall aus der Praxis verlangte die Witwe eines im April 
1947 geborenen und im Dezember 2010 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters eines Unternehmens 
Witwenrente. Ihrem verstorbenen Mann waren Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
einschließlich einer Witwenversorgung zugesagt worden. 

Die maßgebliche Pensionsregelung enthält eine „Spätehenklausel“, nach der zusätzliche Voraussetzung für 
die Zahlung der Witwen-/Witwerrente ist, dass der versorgungsberechtigte Mitarbeiter die Ehe vor der 
Vollendung seines 60. Lebensjahres geschlossen hat. Diese Voraussetzung erfüllte der verstorbene 
Ehemann nicht. Die Ehe war erst am 8.8.2008 geschlossen worden. Das Unternehmen weigerte sich aus 
diesem Grund, an die Witwe eine Rente zu zahlen. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ist die „Spätehenklausel“ gemäß des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) unwirksam. Der verstorbene Ehemann wurde durch die 
„Spätehenklausel“ unmittelbar wegen des Alters benachteiligt. Das AGG lässt jedoch bei den betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit Unterscheidungen nach dem Alter unter erleichterten Voraussetzungen 
zu. 

Sie erfasst, soweit es um Altersgrenzen als Voraussetzung für den Bezug von Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung geht, nur die Alters- und Invaliditätsversorgung und nicht die Hinterbliebenenversorgung 
und damit auch nicht die Witwen-/Witwerversorgung. Die „Spätehenklausel“ führt zu einer übermäßigen 
Beeinträchtigung der legitimen Interessen der versorgungsberechtigten Arbeitnehmer. 

27 Schmerzensgeld für ausrutschenden Mieter 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf am 7.11.2014 entschiedenen Fall wurde in einem Mietshaus 
der Keller und das Treppenhaus feucht gewischt. Ein Mieter ging in den Keller und rutschte dort auf dem 
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feuchten Fußboden aus. Er sah darin eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und forderte vom 
Vermieter Schadensersatz und Schmerzensgeld. 

Die Richter verneinten diesen Anspruch, da ein Mieter immer mit einer Befeuchtung des Bodens rechnen 
muss. Sowohl mit einer planmäßigen Befeuchtung des Bodens durch Reinigungsmaßnahmen als mit einer 
unplanmäßigen durch andere Nutzer (z. B. nasse Schuhe, abtropfende Regenschirme) hat ein Mieter zu 
rechnen. Darauf muss er sich einstellen und auf etwaige Gefahrenquellen achten. Er kann nicht darauf 
vertrauen, dass der Boden nach jedem Wischvorgang sofort getrocknet oder eine nasse Fläche mit einem 
Warnschild versehen wird. 

28 Schäden durch Mäharbeiten können unabwendbar sein 

Schleudert das Mähwerk eines Traktors bei Mäharbeiten an einer Bundesstraße ein Holzstück auf die 
Fahrbahn, durch das ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wird, kann dies ein unabwendbares Ereignis 
sein, für das dem Fahrzeugeigentümer kein Schadensersatzanspruch zusteht. Das hat das 
Oberlandesgericht Hamm in seinem Urteil am 3.7.2015 entschieden. 

Im entschiedenen Fall befuhr eine Fahrerin mit einem Pkw eine Bundesstraße. An dem Straßenabschnitt 
führte ein Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau Mäharbeiten durch. Zum Einsatz kam ein Traktor 
mit Mähausleger, Schlegelmähkopf und Kettenschutz. Nach der Darstellung des Fahrzeughalters 
schleuderte das Mähwerk ein Holzstück auf die Fahrbahn, durch welches sein vorbeifahrendes Fahrzeug an 
der linken Seite einen für ca. 680 € instand zu setzenden Schaden erlitt und forderte Schadensersatz. 
Diesen hat das Oberlandesgericht Hamm abgelehnt, weil das infrage stehende Unfallgeschehen – wenn es 
sich so ereignet hat, wie vorgetragen – ein unabwendbares Ereignis ist, für welches das Land nicht haftet. 

Bei Mäharbeiten an einer Straße hat der zuständige Baulastträger zum Schutz der Verkehrsteilnehmer 
diejenigen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die mit vertretbarem Aufwand zu einem verbesserten 
Schutz führen. Beim Einsatz von Mähgeräten, die selbst über Sicherheitseinrichtungen verfügten, nach 
denen ein Schadenseintritt unwahrscheinlich ist, fordert die Rechtsprechung grundsätzlich keine 
weitergehenden Sicherungsmaßnahmen, wenn umfangreiche Mäharbeiten auszuführen sind. 

29 Fehlender Kinderbetreuungsplatz – kein Schadensersatz für 
Verdienstausfall 

Nach dem Gesetz hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in einer 
Kindertagespflege. 

In einem vom Oberlandesgericht Dresden (OLG) am 26.8.2015 entschiedenen Fall verlangte eine Mutter 
Schadensersatz, da sie ihre Berufstätigkeit nicht wie geplant wieder aufnehmen konnte, da ihrem 2013 
geborenen Sohn kein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stand. 

Die Richter des OLG sprachen der Mutter keinen Anspruch auf Schadensersatz zu. Zwar hat die 
Stadtverwaltung die ihr obliegende Amtspflicht, dem Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte zu 
verschaffen, verletzt. Die Mutter ist jedoch nicht geschützte Dritte dieser Amtspflicht und ihr steht kein 
eigener Anspruch auf Verschaffung eines Kindertagesstättenplatzes für ihr Kind zu. Der Wortlaut der 
gesetzlichen Bestimmung ist eindeutig. Nach dem unmissverständlichen Wortlaut der Vorschrift wird 
ausdrücklich und allein das Kind als Berechtigter genannt. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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In eigener Sache ... 

dürfen wir an dieser Stelle unseren neuen Auszubildenden Georg Popandopulo begrüßen. Er hat sich 
bereits sehr gut in unser Team eingefügt. Des Weiteren hat Herr Reschke-Dannowski die Kanzlei 
verlassen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. 

Ansonsten können wir alle schon anfangen, Weihnachtsgeschenke zu sammeln und die Dekoration vom 
letzten Jahr zu entstauben. Immer das gleiche – aber schön ist es trotzdem, oder? 

Und wir sind für Sie da. Zu jeder Jahreszeit… 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


